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FestsetzunqQrl des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der zeichnerischen
Darstellung mit gestrichelter Linie umfahren.

2 Bestandteile des Bebauungsplanes

Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.
Dezember 1 986 in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01 .1 990.

1 . Zeichnerischer Teil

1 .1 Bebauungsplan
1 .2 Integrierter Grünordnungsplan

2. Schriftlicher Teil

2. 1 Planungsrechtliche Festsetzungen
2.2 Festsetzungen zur Grünordnung
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CLBauweise ($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die Bauweise wird gem. Planeintrag in den einzelnen Gebieten wie folgt festgelegt:

Gebiet A: Offene Bauweise, Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Die Gebäude sind parallel zu den straßenseitigen Baugrenzen ($ 23 Abs. 3
BauNVO) zu errichten.

.r= 9 Abs. l Nr. 4 BauGB

Vor den Garagen ist ein Stellplatz als Stauraum zur öffentlichen Verkehrsfläche
IStraßenbegrenzungslinie) von mindestens 6,00 m vorzusehen.

Nebenanlagen im Sinne des $ 14 Abs l BauNVO sind nicht zulässig. Ausnahms-
weise können Gartenhäuschen und/oder Pergolen bis zu einer Größe von 16 M2 für
das erstgenannte und 30 M2 für letztere zugelassen werden, sofern sie den bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen dieser Satzung entsprechen und sonstige nachbar-
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen

9 Abs.. l Nr. 6 BauGB

Im Gebiet ''A'' sind nur zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig

G) Offentliche Verkehrsflächen f$ 9 Abs. l Nr. 1 1 BauGB}

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie Flächen ftJr
das Parken von Fahrzeugen sind im gesamten Geltungsbereich"des Bebauungs-
planes entsprechend dem Eintrag in die Planzeichnung festgesetzt.
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ZUR GLIEDERUNG DES STRÄSS=lIRÄUilES UND AUS GRÜNDEN DER
SICHERHEIT DES FLIESSENDEN UND RUHElJDEFI KRÄFTFAHRZEUG-
VERKEHRS, SOWIE DER. ÄNDERE}J VERKEHRSTEILNEHMER. SIND J\ll
Dell IN DER PLÄNZ=lCHFmlrG GEKEFlFIZ:lCHFIETEN STELLEN VER -
K=HRSGRülJFLÄCHEN ÄNZULEG=FI UND DAUERHAFT zu UNTERHÄLTEI.r
lvcl. Auch p(JWKT 2. 2 + ir)

H) HÖHENLAGE DER BÄULICXEl{ ÄNLÄG=FJ G=:{. 5 9 ABS 2 aBdU(
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Voll -F 1,40 1{ File:IT ÜBERSTEIGEN- TÄLSEiTIG DARF' D]= 0B[RKAll'rE r\..-
F=RTIGBODENS tiBER DEH K=LL=RGESCHGSS SINE HÖHE VON + 0,20 1{ 11 tclt.r
ÜBZRSTEIG=iJ. Dl= LBÄU0 51 ÄBS. 4 1ST HIERBEI,ZU BEACHTE?l. ''"'''
VERSETZT! =BE:JE:{ lilFIERHÄLB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG, SOF'f:PFI ßrlREGELUNG=i{ t)BER Dl= HÖHE DER DACHRli-ll E ERFtILLT SlF{D. '' '''''
Dl= HÖHE DER OBERKÄ){T= DER DACHRllnJE Vlad VIE FOLGT FES'faCT.}:r;T
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ll Ortliche Bauvorschriften nach LBauO

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz(LBauO) vom 28. November 1986
(GVBL. 1987 S. 48) in der Fassung vom OI. April 1991

A) Außere Ge$taltunq der baulichen Ad3aer.!

Dachform

Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gem. Planein-
trag Satteldächer oder aus Satteldächern zusammengesetzte Dächer als Dach-
form zulässig. Auf Garagen sind auch Flachdächer und flach geneigte Dächer
zulässig

Dachn9jqung

Die Dachneigung der Satteldächer ist festgesetzt gem. Planeintrag (Ausnahme:
Garagen). Bei Gebäuden mit zusammengesetzten Satteldächern dürfen die
Dachneigungen nicht voneinander abweichen. Die einzelnen Dachseiten eines
Daches müssen ebenfalls gleiche Neigungswinkel aufweisen.

DgQhqjDdeGkung

Der Dachüberstand soll an der Traufseite mehr als 50 cm und am Ortgang mehr
als 20 cm betragen. Entgegen den Festsetzungen über Dachüberstände können
in Ausnahmefällen Befreiungen ausgesprochen werden, wenn eine besondere
architektonische und funktionelle Absicht erkennbar ist, Uberdachungen von
Eingängen, Loggien und Terrassen in die Gesamtgestaltung des Daches zu
integrieren

Gestaltung von Dachaufbauten, Dacheinschnitter] !:md Dachfenstern

Dachaufbauten (Dachgauben) sind nur im 1. Dachgeschoß zulässig bei l + ID.
Zur Gliederung der Dachflächen ist eine Kombination aus mehreren (höchstens
3 Stück) Dachaufbauten möglich. Straßenseitig darf die Einzelbreite nicht mehr
als 3,50 M betragen. gemessen an der breitesten Stelle.
Ausnahme: Bei Fledermausgauben wird die mittlere Breite gemessen. Der
seitliche Abstand zum Ortgang muß mindestens 2.50 M betragen. Zum
öffentlichen Straßenraum sind höchstens zwei Dachflächenfenster zulässig. Ihre
Einzelgröße darf 1 .50 M2 nicht überschreiten.
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DXCREllrscHNITTZ zua ÖFFENTLICHEN STKXßEWKaUa ÄLS LOGGIA ODER DxcH-
BÄLKONE SllTD UNZULÄssIG. AUF D=R DEH ÖFFENTLICHEN STnaßENnÄUK ABGB
WANDTEN SEITE SIND DÄCEEINSCHNITTE (mD/ODER DÄCXAUFBAUTEN BIS ZU
EINER caößE VON 40% DZR LÄNGE DES DACHES ZULXSsIG. DER SEITLICHE
ABSTAND ztm ORTGXmG auß ailJDESTENS 2, 50 H BETRAGEN.

B. FASSÄDENGESTÄLTUNG DER BAULICR=N ANLAGEN

rENSTSRörrlJUNGaN zui{ örrlWTLlcxEr{ STRÄßENRÄ(m

zuM Örr=rJTLlcnEN STRÄßEFmÄUM SIND FENSTER so zu CEsvaLTsN, oaß
STEHENDE rORilaTE ENTSTEHEN, D.g. DIE rENSTERHÖHE Kuß cnößza SEIN
ÄLS Dl= FENSTERBREITE. BREITERE FENSTERÖFFNUlfGEN SIND MÖGLICH. D(EH
SIND slz DURCH RaHmEmaöLZER ODER PFEILER so zu GLIEDERN, DÄß STEnEiqDE
FENST=RFORHÄTE ENTSTEHEFr.
FENST=RELEMENTE, SOWIE TÜREN [J}D TORE MIT METÄLLISCR GLÄNZElJDER OBER-
FLÄCHE SIND NICHT ZULÄSSIG.
MÖGLICH SIND HOLZ, KUNSTSTOFF [mD DUNKEL ELOXIERTES ODER FÄRBBE-
SCXICHT=TES LEICHT(ETÄLL .

ÄUSSElJVÄNDE

FOLGENDE MATERIALIEN SOLLEN HÄUPT$ÄCHLICR VERlmlfDUNG FINDEN

PUTZ ALS GLÄTTPUTZ ODER KELLE}TlmRFPUTZ
STEINÄHNLICHE MÄTERIÄLIEl{.

HOLZ SANDSTEIN ODER SAND

rÄRBGE$TÄLTUNG DER FASSADEN

DIE VERVENDtmG GRELLER FÄSSADEFnÄRBË IST UNZULÄ$SIG. VORGESCRLÄGEN
VERDEN ERDFÄRBEN IN PASTELLTÖNEN.

FOLGENDE )UTERlILIEN SIND rOR Dll außEKWXNnE UNzuLÄssIG

MATERIALIEN MIT GLÄNZENDER OBERFLÄCHE, YIE Z.B-GLASIERTE FLIESEl{
ODER KERÄMIKPLÄTTEN. ÄUSNARllE: FOR GEBÄUDESOCKEL ODER ALS GLIEDERUNGS
ELEMENT IM ERDGESCHOSS SIND laTTE KERÄHIKPLÄTTEN IN ËRDFÄRBEl{ HÖFLICH
DEREN PLÄTTENGRÖßE JEDocH NICHT CKößzK IST, aLS DXS DIN-rOR)aT
EINES NF-ZIEGELSTEINES .
KUNSTSTOFF- , ISBESTzznENT- , TIERPaPP- ODER }!rrxLLaußEnvawnvEK-
KLEIDUNGEN, SOWIE VERKLEIDUNGEN AUS MAR)10R ODER KUNSTSTElFnLÄTTEN.
AUSSNÄHME: SENKRECHTE FLÄCHEN VON DACHGAUBEN
GLaSaaUSTEINE IN rEgiSTERN zuM örrENTLlcaE)l STKÄßZNnauK.
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C . GESTÄLTUFIG DER }llCHT ÜBERBÄUBAR=i{ GRUlIDSTCCKSFLÄCHEi{
nH M W+WnW

C 5 86 ÄBS. l NR.3 LBÄUO )

DIE NICHT OBERBÄUTE:{ GRUlJDSTÜCKS:LÄCHELT BEBÄUTER GRtmDSTOCK= Si:JD
GÄRTiJ=RISCH ZU GZSTÄLT=i'l mJD ZU ?FLEG=1{, SOWEIT Sl= iflCHT ALS ZUFAHRT
ODER ÄLS NOTWENDIGE ST=LLPLÄTZFLÄCHEN BENÖTIGT VERDEl{.

{ "'
Z.B. DURCH MAUER, HECKE, GELÄNDEilODELLl=RUNG.

::i;."":':"g;il!!:i"i:,g;iË :il::#";Ë:';":;;:: iË:;:"gi":*:?-
ÜBER OK STRASSE ZULÄSSIG.

IË%11%llli$1 1lllllllä$11illW!:$111il:lgl !:: ;!::::
0,70 i{

=lllFRl=DU}TGEN tmD ABGB:iTZU{G=iJ UlID DEREll G=STÄLTUIG (5 36 ÄBS. ! NR.3

LBÄUO

lll,lli!*lll::gl:l.;il.l:lli:li"gl%llSllf'!?:.:;i:; :$::;,R::"

iil$$;11111älg;l$11:11111 ;l'
l$H111&lll11:llillll"ill1llll:l;il.gIgI llllililill'lll:1111;:
BEI EINFRIEDUNG=N ZU Dell ÄlJGRENZENDEN LÄNDWIRTSCHÄFTLICR GENUTZTEN GRUND-
STÜCKEN WESTLICH DES PLÄNBEREICHES SIND DIE BESTlllMUNGEN DES NACHBAR-
RECHTSG=SETZES RHEINLAND-PFALZ ZU BEÄCRTEN.
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FLÄCHEN FOR DAS ÄNPFLÄNZ=N VON BÄU]'lEN STRÄUCHERN [mD SONSTIGEN

BEPFLÄlJZUNGEN, SOWIE BINDUlJGEN FÜR BEPFLANZlmGEN UND FOR DIE

ERHÄLTUTIG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN .BEPFLÄNZtmGEN

( 5 9 ÄBS. l NR. 25 Ä. UND B. BAUGB )

2. 2.1 ANPFLÄllZ:N VON BÄUMEl{

(5 9 (1) NR. 25 Ä)

EIG=lTTtlilERS GEPFTuÄNZT ';lERnEN- .. ... ---t,..,n,n a,, mn ",."
Dell ANFORDERUNGEN DES NÄCRBÄRRECHTES .Lbl' KbLÜiyun\' &u iKnuün'

2.2.2 ERHALTE?{ Voll VORHÄNDE:i=1{ OBSTBÄUMEN

(5 9 (1) NR. 25B}

RECHNUNG ZU TRAGEN.
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AU SVÄRLEh;SIEB--Ä :--l,ÄUB ROCH SIFÄHME

BAUT(E l. DRAN(JNG: QIJERCUS PETRAEÄ, TRÄUBENEICHE
TILIÄ CORDÄTA , VINTERLINDE'
FÄGUS SYLVÄTICÄ, ROTBUCRE
rRÄXINUS =XCILSIOR, ESCHE

BÄUME 2 ORDNUNG: CÄRPINUS BETULUS, HÄINBUCHE
ÄCER CÄHPESTRE, FELDAHORN
MORBUS DOMESTICÄ, SPEIERLING
MORBUS TORHINÄLIS , ELSBEERE
SÄLIX CÄPREÄ, SÄLVEIDE
11ÄLUS SYLVESTRIS , HOLZAPFEL
PERUS CO}(}mNIS , VILDBIRNE

OBSTROCRSTÄllME ä?rELHOCHSTÄMHE IN SORTEN
BIRNENHOCRSTÄMME IN SORTEN
soßKlnscHE
VXLKUß
ZWETSCHE IN SORTEN

2.2.3 FLÄCHE ZUM ÄNPFLÄNZIN VON BÄtmEl{ mJD STRÄUCHER?l

(5 9 (1) NR. 25Ä)

IN DEN G=KENNZEICalJETEl{ FLÄCH=lT Zlm ÄNPFLÄNZ=N VON BÄUH=1{ tJTm
STRÄUCHERN SIND G==ÖLZE DER LISTE 1, B, UND C ÄNZUPFLH{Z=N UND
HIT ZRsxTzvERprLlcaTUNG zu UifTZRHÄLTEN. XLS XllJDESTGRÖßE:{ GZLTEl{
KLEISTER: 2 MÄL VERPFLANZT, 150.- 175 CM HÖHE UnD Ft)R STR.äUC=ER:
2 MÄL VERPFLANZT, IOO - 150 CH HÖHE.
ES STEHEN ZWEI PFLÄNZSCHEltÄTÄ ZU AUSWAHL.
DEN ÄNFORDERUNGEIT DES NÄCRBÄRRECHTES IST RECHllUNG ZU TRÄGEN.

FÜR

SmEMA l

O Shidu' & übte C
g &.&träM' ü' ßt. C

U 'w-' ', u. c
(.0 nüti- & u. c

Ö }'o !Ö :Ö ;bl
1::q.ö :o ::-' -l.o

o .o ' o 0000
o o o

SCHEMA

h 61 ÜI dihtaK l gd
nixe' är litt C ü GrwnO grädor & üble C
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AUSWAHLLISTE B : KLEISTER

CÄRPlFmS BE'lULaS ,. HÄINBUCRE
ACEH CÄMPESTRE. rELDAHORN
MORBUS TORMINALIS , ELSBEERE
SÄLIX CÄPREÄ, SÄLVEIDË
POPULUS TRElmLÄ, ZITTERPAPPEL
PRUNUS }aHÄLEB , STEINqEICHS=L

AUSVÄHLLIST! C: STRÄUCHER

KLEliJ- mID HITTEL$TRÄUCHER CORPUS SÄNGUlilEÄ, BLUTROT=R HÄRTRl=G=L
=UONYMUS =UROPAEÄ, PTÄFFE]-IHÜTCHEN
LIGUSTRUi{ \7ULGÄRË, RÄINVEIDE
LONIC=RÄ }NLOSTEUM, HECKE}JKIRSCHE
?REMUS SPllTOSÄ , SCHL=HE
RIBES ÄLPliiU{, ÄLP=NIOHÄFlFllSBE=RE
ROSA CARINA, HUNDSROS=
CORPUS ilÄS , KORNELKIRSCHE
CORYLUS IVILLXml, KXS=LiTuß
CRÄTaXGus 110nOGVwa, VElßDORN
SÄHBUCUS NIGRÄ, SCHWÄRZ=R HOLUNDER
VIBURFllm LÄiJTÄNÄ, VOLLIG=R SCHNEEBÄLL

GaoßsrKxucaEK

2 . 2 . 4 SONSTIGE PRIVATE GRÜNFLÄCHEN UND ?JICRTOBERBÄUTE GRtmDSTOCKSFLÄCHEi{

(S 9 (].) NR. ]O + ].5}

PRIVAT FREIFLÄCHEN SIND, SOWEIT SIE NICHT FOR VEGA U{D SITZPLÄTZ-
FLÄCHEN BENÖTIGT VERDEN, DAUERHAFT ZU BEGRÜNT!{ UND ZU (JNTËRXALTEN.
DIE PFIÄNZBINDlmGEN NÄCR Dein P(AKTEN 2.1 [mD 2.3 SOLLEN S]]WGEla$
ANGEWENDET VERDEN. '
BELÄGE VON WEGEN UND SITZPLÄTZEN SOLLEN ÄUS OFFENPORIGEN FUTERIÄLIEN
(WASSERGEB. DECKEN) ODER AUS PFLASTER MIT BREITER FUGE HERGESTELLT
lmRDEN [m EIN VERSICKERN DES NIEDËRSClllAG=S ZU FORDERE.
FICHTEN- UND TÄNNENANPFLÄNZUNGEN ÄLS GRENZHECKEN SIND UNZULÄSSIG.

2. 2 . 5 REGEFmASSERVERSICKERUNG ÄUF DEN PRIVATGRUNDSTOCKEN

DIE RÜCKWÄRTIGEN, DEM GÄRTEN ZUGEWANDTEN DACRFLÄCHEN VON HÄlnT-
UND NEBENGEBÄUDEN KÖLNER OBER GEEIGNETE, BAULICHE EINRICHTUNGEN
VIE SICKERSCaÄCHT, ZISTERNE, FEUCHTlmLDEN ODER TEICRÄNLÄGEN AUF
DEM JEWEILIGEN GRUNDSTÜCK ENTVÄSSERT VERDEN. DIE AUSBILDUNG DER
VERSICKEREINRICHTUNG IST HIT DER ZUSTÄNDIGEN VASSERBEHÖRDE
ABZUSTl}(HEN.



; !$::::tg" =:::;":;::*
+ Ä. ....A:?:-ti-':t

Ü ;- \.

L

12 VON

2.2.6 ÖETENTLICHE GRÜNFLÄCHEN HI-T ZVECKBESTlllHUNG VERKEHRSGRÜN

(S 9 (1} NR. 15)

DIE VORHANDENE s'inaßEWBaUmPTLaNZUWC ENTLANG DER K 26 lsT zu ZRHaLTli{
IJNBEFESTIGTE FREIFLÄCHEN IH YERKEHRSRÄIm SIND HIT BODEI{DECKENDEN
ëZaöLZEN DER LISTE D ODER DURCH EINE vizsENaNsxaT DAUERHAFT zu
BEGRÜßEN- sctmiTrlnßKaKaEN aN GEHÖLZEN DÜRREN NUR IH RAHMEN DER
VERKEHRSSICRERUNGSPFLICRT DURCEGE?GERT VERDEN .
CHEMISCHE PFLÄNZENBEHÄNDLUNGSMITTEL DÜRFEN Ntm IH BEGRÜNDETEN
AUSNAHMEFALL VERWENDET lnRDEN .

AUSWAHLLISTE D

BODENDECKERGEHÖLZE HEDERA FELIX , EFEU
ROSA NITIDÄ, GLÄNZROSE
LIGUSTRUM VULGARE "LODENSE
SPIRÄËA "LITTLE' PRINCESS"
U. ÄNDERE

LIGUSTER

MINDESTÄRTENSPEKTRlm DER WIESENMISCBUNG
5 8 ARGOSTIS TENNIS 35 % KRÄUTERÄNTEIL VIE:

30 % FESTUCÄ OVINA CENTÄUREA SCÄBIOSÄ
10 8 FESTUCÄ RlmRÄ GÄLllm VERDE
10 8 LOLlIJH PERElmE DAUCUS CÄROTA
10 8 POA PRATEliSIS ÄCHILLEA HILLEFOLllm
f LOTUS CORNICULÄTUS

CORONILLÄ VARIÄ
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Ortsgemeinde Quimheim
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Begründung zum Bebauungsplan

gem. S 9 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB)
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] Ëg99..d9g.Pl3[1gebietes and Grenzen dear-räumlichen
Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Änderungsplanes l
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
- Westlich der Kreisstraße.

In Kraft getreten am 26.1 1.1 992.

ist identisch mit dem Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes erstreckt sich im
Anschluß an den nördlich Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage von
Quimheim. Der Geltungsbereich wird im Südosten von der Kreisstraße'K 26
(Kindenheimer Straße) und im Südwesten von der Bebauung der Friedhofstraße
begrenzt. Im Nordwesten und Nordosten grenzt er an die freie Landschaft an

2. Erfordernis der Planaufstellun
Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt es bereits einen
rechtsverbindlichen Bebauungsplan, der eine an die dörfliche Bautradition ange-
paßte recht verdichtete Bebauung där Grundstücke erlaubt. Dennoch hat sich'im
Vorfeld des Vollzuges des Bebauungsplanes und insbesondere bedingt durch die
allgemeine Verteuerung des Baulandes eine Nachfrage nach einer noch intensive-
ren Ausnutzung der vorhandenen Baugrundstücke ergeben. Seitens der Grund-
stückseigentümer wurden zahlreiche Wünsche zur baulichen Nutzung ihrer Grund-
stücke an die Gemeinde Quirnheim herangetragen. Die herangetragenen Wünsche
durch die.B.ürger wurden von der Gemeinde geprüft und festgestellt, daß durch die
geplanten Anderungen den Bauherren mehr Gestaltungsfreiheit im Rahmen der
verwirklichung ihrer Bauvorhaben ermöglicht xwird.

Durch die Zulässigkeit von Flachdächern auf Garagen wird auch dem Grundsatz
Rechnung getragen. die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung zu ermög-
lichen. da Flachdachgaragen wesentlich kostengünstiger sind als Garagen mit ge-
neigten Dächern.

Aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung, mit Grund und Boden sparsam umzu-
gehen, hat die Ortsgemeinde Quimheim untersucht, auf welche Weise weitere
Garagenflächen geschaffen werden können, ohne die bisherige städtebauliche
Konzeption des Nëubaugebietes wesentlich zu verändern

3: Die Änderungen im einzelnen
Gegenüber dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan wird geändert:

a) Uberbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen der Grundstücke entlang der K 26 werden
geringfügig vergrößert, um eine im dörflichen Bereich vertretbare bessere Grund-
stücksausnutzung zu gewährleisten, wobei ein Mindestabstand von 5 m zur K 26
beibehalten wird.
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b) Hauptfirstrichtung

Die zwingende Festsetzung der Hauptfirstrichtung wurde gestrichen. damit den
Bauwilligen mehr Gestaltungsspielraum bei der Verwirklichung ihrer Bauvorhaben
ermöglicht wird. Zudem sind gem. dem Ursprungsplan Nebenfirste zugelassen, so
daß der beabsichtigte Zweck der Festsetzung der Hauptfirstrichtung nicht erreicht
worden wäre.

c) Flächen für Garagen

Bisher waren Garagen nur auf den besonders gekennzeichneten Flächen und
innerhalb der bebaubaren Flächen oder Gebäuden integriert zulässig. Diese ein-
schränkende Festsetzung entfällt, so daß Im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Garagen auch auf der Grenze und auch außerhalb der bebaubaren
Grundstücksflächen sowie der besonders gekennzeichneten Flächen zulässlg sind.

d) Dachneigung von Garagen

Bisher mußten auf Garagen Satteldächer bz-w. aus Satteldächern zusammenge-
setzte Dächer als Dachform errichtet werden. Diese Festsetzung hatte den Nachteil
daß bei einer Grenzbebauung und gleichzeitiger Festlegung der Hauptfirstrichtung
die betroffenen Nachbarn dem Bauantrag zustimmen mußten, da die Festlegungen
der Landesbauordnung nicht eingehalten werden konnten. Dies kann dazu führen.
daß durch den Bauherrn zwar der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen einge-
halten wurde, aber trotzdem für die Errichtung einer Garage keine Genehmigung
erteilt werden konnte, da der Nachbar nicht zugestimmt hat. Desweiteren war es
durch diese Festsetzung nicht möglich, Fertiggaragen zu errichten, da diebe im
Regelfall nur flachgeneigte Dächer bzw. nur Flachdächer haben. Damit ein sozial-
verträglichen Bauen, gerade für Garagen. ermöglicht wird, hat die Gemeinde des-
halb beschlossen, auf den Garagen auch Flachdächer zuzulassen

a) Auswirkungen auf den Naturhaushalt

Die Anderungen des Bebauungsplanes führen zu keinen nennenswerten Auswir.
kunden auf den Naturhaushalt. Die Erstellung eines landespflegerischen Planungs
beitrages gem. 5 17 des Landespflegegesetzes kann daher entfallen.

b) Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild

Auswirkungen auf das Landschaftsbild können ausgeschlossen werden

c) Auswirkungen auf die städtebauliche Verdichtung

Auswirkungen auf die Erschließung und die Wohnqualität können ausgeschlossen
\A/nrrlnn



des Bebauunasolanes

Diëaäderung dei Bebauungsplanes hat keine Malifiätlme der Bodenordnung zur
Folge. Städtebauliche Gebote sind nicht beabsichtigt

D.iese Begründung wird dem am .Jß:l;$.,1S3Hais
ungsplan gem. S 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

Satzung beschlossenen Bebau

Qulmheim. Q5;Q\..l,'lüq
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